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BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

  Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 (XXIX) 

der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu überset-

zen sind (alle Resolutionen der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirt-

schafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Protokoll der General-

versammlung), werden bei Quellenangaben in Deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung 

noch nicht erschienen ist. Das Gleiche gilt für die schon vor dem 1. Juli 1975 verabschiede-

ten Resolutionen der genannten Organe. Die Titel anderer Quellenangaben werden zur Ver-

einfachung von Bestellungen nicht übersetzt. 
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1. Eröffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation des Präsidenten der fünfundsiebzigsten 

ordentlichen Tagung der Generalversammlung 

2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung 

3. Vollmachten der Vertreter für die Sondertagung der Generalversammlung: 

 a) Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses 

 b) Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses 

4. Wahl des Präsidenten 

5. Annahme der Tagesordnung  

6. Ablauf der Tagung 

7. Generaldebatte 

8. Verabschiedung der politischen Erklärung  

 

_______________ 

1 Siehe auch Abschn. III.B, Beschluss S-32/21. 
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 Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung3, unseren ge-

meinsamen Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand, zu verwirklichen. Wir erkennen 

an, dass die Verwirklichung der Agenda 2030 den Staaten bei der wirksamen Verhütung und Bekämpfung 

von Korruption hilft und dass unsere Maßnahmen gegen Korruption zugleich zur Verwirklichung der Agenda 

2030 beitragen. Wir nehmen Kenntnis von der Aktionsagenda von Addis Abeba der dritten Internationalen 

Konferenz über Entwicklungsfinanzierung4, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 darstellt, diese 

unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel mit konkreten Politiken 

und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und das starke politische Engagement bekräftigt, die Heraus-

forderung der Finanzierung, einschließlich der Entwicklungsfinanzierung, und der Schaffung förderlicher 

Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen im Geiste globaler Partnerschaft und 

Solidarität anzugehen.  

 Wir versprechen, Korruption zu verhüten und zu bekämpfen und die internationale Zusammenarbeit zu 

stärken und dabei unsere menschenrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten und alle Menschenrechte, die 

Gerechtigkeit, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen zu achten, und wir werden in 

unserem Kampf gegen die Korruption die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 

Grundsätze sowie die Grundsätze des Völkerrechts, des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 

Korruption und des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 

Kriminalität5 einhalten, wozu unter anderem die Achtung der Grundsätze der souveränen Gleichheit und 

territorialen Unversehrtheit der Staaten sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer 

Staaten zählt. 

 Wir sind uns dessen bewusst, dass Korruption zu Ungerechtigkeit führt und andere nachteilige Auswir-

kungen hat, und erklären erneut unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Straflosigkeit für Korruptionsstraf-

taten zu beenden. 

 Wir sind besorgt über die nachteiligen Auswirkungen, die alle Formen von Korruption, einschließlich 

des Forderns ungerechtfertigter Vorteile, auf den Zugang zu grundlegenden Diensten und den Genuss aller 

Menschenrechte haben können, und erkennen an, dass Korruption Armut und Ungleichheit verschlimmern 

https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
https://undocs.org/ot/A/RES/69/313
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 Wir treten der Korruption vereint entgegen, erkennen an, dass die Verhütung und Bekämpfung aller 

Formen von Korruption in der Verantwortung aller Staaten liegt und daher einen starken politischen Willen, 

die Mitwirkung der Gesellschaft, starke, gerechte, leistungsfähige, unparteiische, rechenschaftspflichtige und 

transparente Institutionen erfordert sowi
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sind, einschließlich des Privatsektors, sofern angezeigt, und dass sie eine messbare, unmittelbare Wirkung 

auf Personen, Organisationen und Institutionen zeigen und regelmäßig überprüft werden.  

 4. Wir würdigen die Rolle der Stellen für Korruptionsverhütung und der Sonderbehörden bei der 

Umsetzung und Überwachung dieser politischen Konzepte und Praktiken und werden ihnen in Übereinstim-

mung mit den wesentlichen Grundsätzen des innerstaatlichen Rechts die erforderliche Unabhängigkeit ge-

währen, damit sie ihre Aufgaben wirksam und ohne unzulässige Einflussnahme wahrnehmen und dabei ihre 

Integrität und Rechenschaftspflicht wahren können. Wir versprechen, ihre Kapazitäten auszubauen, sie mit 

den für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen erforderlichen Ressourcen auszustatten und eine inten-

sive Zusammenarbeit zwischen ihnen auf allen Ebenen zu fördern.  

 5. Wir betonen die Rolle der obersten Rechnungskontrollbehörden und anderer Aufsichtsorgane bei 

der Verhütung und Bekämpfung von Korruption, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Integrität, 

Rechenschaftspflicht und Transparenz und der ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Angelegen-

heiten und öffentlichen Eigentums sowie im Hinblick auf die effiziente Verwendung öffentlicher Mittel. Wir 

werden in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen des innerstaatlichen Rechts die Unabhängig-

keit der obersten Rechnungskontrollbehörden und anderer Aufsichtsorgane wahren, damit sie ihre Aufgaben 

wirksam und ohne unzulässige Einflussnahme wahrnehmen können, und werden Maßnahmen umsetzen, die 

die wirksame Tätigkeit dieser Institutionen sicherstellen, und dabei den einschlägigen Bestimmungen der 

von der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden formulierten Grundsätze und 

Normen Rechnung tragen, soweit angezeigt, insbesondere in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen und öffentlichen Eigentums sowie in Bereichen wie der Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Wir werden dafür sorgen, dass den in den Berichten dieser Behörden und Organe enthaltenen Feststellungen 

und Empfehlungen angemessen Rechnung getragen wird, so auch durch Abhilfemaßnahmen, sofern möglich 

und im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht, um zum Wohle der Gesellschaft den Kampf gegen Korrup-

tion zu verstärken. 

 6. Wir verpflichten uns, im öffentlichen Sektor eine Kultur der Rechenschaftspflicht, Transparenz, 







I
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 26. Wir werden auf innerstaatlicher Ebene wirksame Maßnahmen ergreifen, um Korruptionshandlun-

gen und damit zusammenhängende Straftaten, an denen Mitglieder nationaler Parlamente auf allen Ebenen 

beteiligt sind, im Einklang mit dem Übereinkommen zu verhüten, zu untersuchen und strafrechtlich zu ver-

folgen, wobei wir gegebenenfalls Fragen der Vorrechte und Immunitäten sowie der Gerichtsbarkeit Rech-

nung tragen werden, mit dem Ziel, die höchsten ethischen Standards als wesentliches Element für die Wah-

rung des öffentlichen Vertrauens zu fördern. Wir werden den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den 

Parlamenten verstärken, auch in Abstimmung mit der Interparlamentarischen Union und ähnlichen Organi-

sationen, soweit angezeigt, um den Austausch bewährter Verfahren in Bezug auf Gesetzgebung, Prüfung und 

Aufsichtskontrollen im Rahmen der Korruptionsbekämpfung zu fördern, und wir werden die Umsetzung 

dieser bewährten Verfahren in innerstaatliches Recht erwägen. 

 27. Wir erkennen an, dass eines der wirksamsten Mittel zur Verhütung und Bekämpfung von Korrup-

tion darin besteht, die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren und wirksame Aufsichts-, Ermittlungs-, Straf-

verfolgungs- und Justizinstitutionen zu gewährleisten, die Schutz vor unzulässiger Einflussnahme genießen 

und Zugang zu allen sachdienlichen Informationen haben. Wir werden den gleichberechtigten Zugang zur 

Justiz für alle gewährleisten und in unseren nationalen Strafjustizsystemen Integrität, Unparteilichkeit, In-

klusivität, ordnungsgemäße Verfahren, das Recht auf ein faires Verfahren, Transparenz und Gleichheit vor 

dem Gesetz aufrechterhalten und, wenn nötig, stärken. Wir würdigen den Beitrag, den multilaterale Ver-

pflichtungen in dieser Hinsicht leisten, sowie andere Dokumente6, auf die in den einschlägigen Resolutionen 

der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats hingewiesen wird. 

 28. Wir verpflichten uns, verstärkte Anstrengungen zum Aufbau der Kapazitäten der Strafverfol-

gungs- und Justizbehörden für die erfolgreiche Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Korruption 
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und fordern die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, gemäß ihren internationalen Verpflich-

tungen von der Anwendung solcher Maßnahmen abzusehen.  

 36. Wir werden uns verstärkt bemühen, die im Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen zur inter-

nationalen Zusammenarbeit umzusetzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, so auch indem wir alle Staa-

ten nachdrücklich auffordern, den Abschluss und die wirksame Durchführung bilateraler und multilateraler 

Übereinkünfte oder sonstiger Vereinbarungen in Erwägung zu ziehen, unter anderem über die Auslieferung, 

die gegenseitige Rechtshilfe, die Rückgabe eingezogener Erträge aus nach dem Übereinkommen umschrie-

benen Straftaten und die endgültige Verfügung über sie, im Einklang mit der jeweiligen innerstaatlichen 

Rechtsordnung. Wir werden einander soweit wie möglich Rechtshilfe bei Ermittlungen, Strafverfolgungs-

maßnahmen und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Straftaten nach dem Übereinkommen leisten, 

so auch bei der Wiedererlangung und Rückgabe von Erträgen aus Straftaten. 

 37. Wir erkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit an und fordern eine verstärkte 

Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene unter Verwendung eines interinstitutio-

nellen Ansatzes zwischen Strafverfolgungs-, Anklage- und Justizbehörden, den zentralen Meldestellen und 

weiteren zuständigen Behörden, soweit angezeigt. Zu diesem Zweck werden wir eine wirksame Zusammen-

arbeit bei Korruptionsermittlungen und -verfahren auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene im 

Einklang mit dem innerstaatlichen Recht ermöglichen, unter anderem durch den Austausch von Informatio-

nen zwischen den Korruptionsbekämpfungs-, Polizei-, Ermittlungs-, Anklage- und Justizbehörden, den zen-

tralen Meldestellen, den zentralen für die Rechtshilfe zuständigen Behörden sowie den Verwaltungs- und 

Aufsichtsstellen, insbesondere den obersten Rechnungskontrollbehörden, soweit angezeigt. 

 38. Wir betonen, dass es zuverlässiger, hochwertiger, zeitnaher und effektiver Kommunikation und 

Verfahren bedarf, unter anderem zur Beschleunigung der Übermittlung von Ersuchen auf amtlichen Wegen 

zur Vorbereitung von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen oder während deren Bearbeitung, auch über sichere 

elektronische Kommunikationswege, und fordern die INTERPOL und das Büro der Vereinten Nationen für 

Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, in dieser Hinsicht weiterhin eng und in Ergänzung zueinander 

zusammenzuarbeiten. Wir bemühen uns, den Kontakt und die Kommunikation zwischen den zuständigen 

Stellen herzustellen, indem wir geeignete Kanäle nutzen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 

der Sammlung und dem Austausch von Beweismitteln und der Vollstreckung gerichtlicher Anordnungen im 

Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und den internationalen Verpflichtungen zu fördern. Wir werden 

die Kapazitäten der zentralen Behörden und weiterer zuständiger Behörden auf- und ausbauen, unter anderem 

durch den Austausch von bewährten Verfahren und Fachwissen. 

 39. Wir erkennen an, dass es von entscheidender Bedeutung ist, internationale Netzwerke von Straf-

verfolgungsbediensteten aufzubauen und aufrechtzuerhalten, um die internationale Zusammenarbeit mit dem 

Ziel der erfolgreichen Lösung von Korruptionsfällen zu fördern, und nehmen mit Anerkennung Kenntnis von 

den positiven Beiträgen der bestehenden multilateralen Institutionen und Mechanismen. Wir verpflichten 

uns, internationale, regionale und überregionale Strafverfolgungsnetzwerke und gegebenenfalls Netzwerke 

der justiziellen Zusammenarbeit als Plattformen der zuständigen Behörden für den Informationsaustausch 

und die gegenseitige Rechtshilfe sowie für den Aufbau und die Verbreitung von Fachwissen besser zu nutzen 

und sie zu stärken.  

 40. Wir werden auf Ersuchen, die auf nichtstrafrechtlichen Verfahren beruhen, darunter zivilrechtli-

che, verwaltungsrechtliche Verfahren ohne vorhergehende Verurteilung, sowie Ersuchen, die sich auf Infor-

mationen über ungeklärte Vermögenswerte von Amtspersonen beziehen, angemessen reagieren, soweit an-

gezeigt und im Einklang mit der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung und den anwendbaren internatio-

nalen Verpflichtungen, um unter anderem die weltweiten Bemühungen zur Verhütung von Korruption, zur 

Ahndung von Korruptionshandlungen und korruptionsbezogenen Straftaten und zur Wiedererlangung und 

Rückgabe aus diesen Straftaten stammender Erträge im Einklang mit dem Übereinkommen zu verstärken.  

Wiedererlangung von Vermögenswerten  

 41. Wir betonen, dass die Wiedererlangung von Vermögenswerten eines der Hauptziele des Überein-

kommens ist und dass die Rückgabe von Vermögenswerten nach Kapitel V des Übereinkommens ein 
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wesentlicher Grundsatz des Übereinkommens ist und dass die Vertragsstaaten in dieser Hinsicht im größt-

möglichen Umfang zusammenarbeiten und einander unterstützen. 

 42. Wir erkennen an, wie wichtig die Wiedererlangung und die Rückgabe von Vermögenswerten im 

Kampf gegen Korruption sind und dass sie unter anderem dazu beitragen, ei
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delikten eingefrorener, beschlagnahmter, eingezogener und zurückgegebener Vermögenswerte und gegebe-

nenfalls über die Anzahl und die Art der Fälle sammeln und austauschen, wobei wir den Schutz personenbe-

zogener Daten und des Rechts auf Privatheit gewährleisten und dabei an bestehende Bemühungen anknüpfen 

werden, einschließlich der bereits laufenden Bemühungen im Rahmen der bestehenden Projekte der Initiative 

zur Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte und unter anderem der vom Weltweiten operativen Netz 

von Ermittlungsbehörden zur Korruptionsbekämpfung vorgesehenen Projekte. Wir sind uns dessen bewusst, 

dass der Zugang zu diesem weltweit vorhandenen Wissens- und Datenbestand positiv zur Qualität und Effi-

zienz der Wiedererlangung und Rückgabe von Erträgen aus Straftaten beiträgt und eine faktengestützte Po-

litikgestaltung unterstützt. 

Technische Hilfe und Informationsaustausch  

 53. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, zeitnahe, nachhaltige, angemessene und wirksame technische 

Hilfe zur Stärkung der nationalen Kapazitäten für die Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu för-

dern, zu erleichtern und zu unterstützen, und fordern dazu auf, dass auf allen Ebenen und von allen Anbietern 

technischer Hilfe beschleunigte Maßnahmen ergriffen werden, um diesem Bedarf auf Ersuchen gerecht zu 

werden, einschließlich des über den Mechanismus zur Überprüfung der Durchführung ermittelten Bedarfs, 
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Korruptionsbekämpfung als Wegbereiterin für die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

 60. Wir werden unseren Kampf gegen Korruption in allen ihren Erscheinungsformen und auf allen 

Ebenen verstärken und betonen, dass Korruption ein Hindernis für die Verwirklichung der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung und für die effiziente Mobilisierung von Ressourcen und Mitteln für nachhaltige 

Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig die durchgängige Integration von Transpa-

renz und Korruptionsbekämpfung als übergreifendes Unterstützungselement für die breitere Entwicklungs-

agenda ist und dass Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung in die Umsetzung des Kooperationsrahmens 

der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung einbezogen werden müssen.  

 61. Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit zur Umsetzung der Agenda 2030, insbesondere des 

Ziels 16 für nachhaltige Entwicklung, friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwick-

lung zu fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflich-

tige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen, sowie der dazugehörigen Zielvorgaben, und 

werden verstärkt darauf hinarbeiten, bis 2030 die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögens-

werte zu stärken und illegale Finanzströme deutlich zu verringern. 

 62. Wir nehmen Kenntnis von dem Bericht der Hochrangigen Gruppe für internationale finanzielle 

Rechenschaftspflicht, Transparenz und Integrität zur Verwirklichung der Agenda 20307. 

 63. Wir betonen, dass die Arbeit der Vereinten Nationen zur Korruptionsbekämpfung eng mit Maß-

nahmen und Programmen verknüpft und abgestimmt sein soll, die zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit auf 

nationaler und internationaler Ebene beitragen. Wir bitten das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung, die Koordinierung und Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Ver-

einten Nationen fortzuführen, um Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu fördern, die die Umsetzung 

der Agenda 2030 ermöglichen.  

 64. Wir unterstreichen die besondere Verantwortung des Systems der Vereinten Nationen, bei der 

Korruptionsbekämpfung mit gutem Beispiel voranzugehen, indem es die höchsten Standards der Transparenz 

und Integrität durchsetzt, um bei seinen Aktivitäten alle Formen von Korruption zu verhüten, eine system-

weite Nulltoleranzpolitik gegenüber korrupten Praktiken durchzusetzen und für umfassende und transparente 

Ermittlungen zu sorgen, wenn Fälle auftreten, und wir ersuchen in diesem Zusammenhang die Mitglieder 

des Koordinierungsrats der Leiterinnen und Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 

die Umsetzung der Empfehlungen der Initiative für institutionelle Integrität zu überprüfen, um sicherzustel-

len, dass ihre Vorschriften und Regeln vollständig mit den Grundsätzen des Übereinkommens in Einklang 

stehen.  

 65. Wir bitten das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung als feder-

https://undocs.org/ot/A/75/810
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Förderung einer Agenda und eines Rahmens für die Korruptionsbekämpfung mit Zukunftsorientierung 

 72. Wir verpflichten uns, verstärkte Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption 

zu unternehmen und dafür zu sorgen, dass Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen gegen Korruption in-

tegrale Bestandteile unserer Wiederherstellungsbemühungen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-

Pandemie sind.  

 73. Wir werden sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kor-

ruption im Rahmen der Reaktion auf nationale Krisen und Notfälle oder der Erholung davon vorhanden sind, 

und zugleich alles tun, um die Geschwindigkeit und Qualität der Gegenmaßnahmen in derartigen Situationen 

nicht zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang würdigen wir die Rolle der obersten Rechnungskontroll-

behörden und anderer Aufsichtsorgane und ihre Funktionen bei der Wahrung von Richtlinien und Verfahren 

für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen und die Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Bedeutung 

von Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und anderen maßgeblichen Interes-

senträgern im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht.  

 74. Um das Ziel der bedeutenden Verringerung von Korruption und Bestechung in allen ihren Formen 
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 78. Wir begrüßen die Schaffung des Weltweiten operativen Netzes von Ermittlungsbehörden zur Kor-

ruptionsbekämpfung unter der Schirmherrschaft des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-

chensbekämpfung, dessen Ziel es ist, ein schnelles, agiles und effizientes Instrument für die Bekämpfung 

grenzüberschreitender Korruptionsstraftaten zu entwickeln, den Kommunikationsaustausch und das 

Voneinanderlernen unter den Ermittlungsbehörden zur Korruptionsbekämpfung zu stärken und bestehende 

und effiziente Plattformen für die internationale Zusammenarbeit zu ergänzen und zu koordinieren, etwa das 

von der INTERPOL und der Initiative zur Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte geführte Weltweite 

Netz der Anlaufstellen für die Wiedererlangung von Vermögenswerten. Wir legen den Staaten nahe, sich an 

diesem Netz zu beteiligen und es optimal zu nutzen, soweit angezeigt.  

 79. Wir legen der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens nahe, weiterhin Tätigkeiten, 

Verfahren und Arbeitsmethoden zu prüfen, die auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit den zustän-

digen internationalen und regionalen Organisationen und Mechanismen sowie nichtstaatlichen Organisatio-

nen im Einklang mit dem Übereinkommen zielen, und weiterhin sachdienliche Informationen, die von ande-

ren internationalen und regionalen Mechanismen für die Korruptionsverhütung und -bekämpfung beschafft 

wurden, in geeigneter Weise zu nutzen, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden und eine wirksame Zusam-

menarbeit und Durchführung des Übereinkommens zu erleichtern und zu fördern. In diesem Zusammenhang 

bitten wir das Konferenzsekretariat, auch weiterhin für die notwendige Abstimmung mit den zuständigen 

internationalen und regionalen Organisationen im Bereich der Korruptionsbekämpfung zu sorgen, um Sy-

nergien weiter zu fördern und auszubauen.  

 80. Wir legen dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung nahe, in 

Abstimmung mit der Statistischen Kommission und in breiter Zusammenarbeit über das gesamte System der 

Vereinten Nationen hinweg einen umfassenden, wissenschaftlich fundierten und objektiven Statistikrahmen 

zu entwickeln und gemeinsam zu nutzen, der sich auf methodische Arbeit und zuverlässige Datenquellen 

stützt, um die Staaten bei ihren Maßnahmen zur Messung der Korruption, ihrer Auswirkungen und aller 

relevanten Aspekte ihrer Verhütung und Bekämpfung zu unterstützen und so im Einklang mit dem Überein-

kommen eine Grundlage für faktengestützte Politiken und Strategien zur Korruptionsbekämpfung zu schaf-

fen und diese zu stärken.  

 81. Wir werden weiterhin prüfen, wie wir unsere gemeinsamen Kapazitäten verbessern können, um 

zur wirksameren und konkreteren Durchführung des Übereinkommens beizutragen. Wir sind uns dessen be-

wusst, dass Maßnahmen verstärkt und neue Ansätze entwickelt werden müssen, um den Staaten auf ihr Er-

suchen hin bei der Ermittlung und Bewältigung von Herausforderungen und Defiziten sowie bei der Über-

windung von Hindernissen bei der Durchführung des Übereinkommens zu helfen. 

 82. 
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A. Wahlen und Ernennungen 
 

 

6������� (UQHQQXQJ�GHU�0LWJOLHGHU�GHV�9ROOPDFKWHQSU�IXQJVDXVVFKXVVHV 

 Auf ihrer ersten Plenarsitzung am 2. Juni 2021 beschloss die Generalversammlung, dass die Mitglieder 

des Vollmachtenprüfungsausschusses dieselben sein sollen wie diejenigen des Vollmachtenprüfungsaus-

schusses der fünfundsiebzigsten ordentlichen Tagung der Versammlung, nämlich China, Island, Kamerun, 

Papua-Neuguinea, die Russische Föderation, Trinidad und Tobago, Uruguay, die Vereinigte Republik Tansa-

nia und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

6������� :DKO�GHV�3UlVLGHQWHQ�GHU�*HQHUDOYHUVDPPOXQJ�8 

Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 2. Juni 2021 beschloss die Generalversammlung, dass der Präsident der 

Versammlung auf ihrer fünfundsiebzigsten ordentlichen Tagung dieses Amt auch auf ihrer zweiunddreißigs-

ten Sondertagung wahrnehmen wird.  

 Damit wurde Herr Volkan Bozkır (Türkei) zum Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer zwei-

unddreißigsten Sondertagung gewählt. 

 

6������� :DKO�GHU�9L]HSUlVLGHQWHQ�GHU�*HQHUDOYHUVDPPOXQJ  

 Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 2. Juni 2021 beschloss die Generalversammlung, dass die Vizepräsidenten 

der Versammlung auf ihrer fünfundsiebzigsten ordentlichen Tagung dieses Amt auch auf ihrer zweiunddrei-

ßigsten Sondertagung wahrnehmen werden. 

 Damit wurden die Vertreter der folgenden 21 Mitgliedstaaten zu Vizepräsidenten der Generalversamm-

lung auf ihrer zweiunddreißigsten Sondertagung gewählt: Afghanistan, Albanien, China, Eswatini, Frank-

reich, Grenada, Jordanien, Kamerun, Libanon, Libyen, Mali, Monaco, Palau, Paraguay, Peru, Russische 

Föderation, Somalia, Togo, Turkmenistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Ver-

einigte Staaten von Amerika.  

 

6������� :DKO�GHU�9RUVLW]HQGHQ�GHU�+DXSWDXVVFK�VVH�GHU�*HQHUDOYHUVDPPOXQJ 

 Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 2. Juni 2021 beschloss die Generalversammlung, dass die Vorsitzenden 

der Hauptausschüsse der Versammlung auf ihrer fünfundsiebzigsten ordentlichen Tagung dieses Amt auch 

auf ihrer zweiunddreißigsten Sondertagung wahrnehmen werden. 

 Damit wurden folgende Personen zu Vorsitzenden der Hauptausschüsse der Generalversammlung ihrer 

zweiunddreißigsten Sondertagung gewählt: 

 (UVWHU�$XVVFKXVV:       Herr Agustín Santos Maraver (Spanien)  

 $XVVFKXVV�I�U�EHVRQGHUH�SROLWLVFKH�)UDJHQ�XQG�(QWNRORQLDOLVLHUXQJ 

 �9LHUWHU�$XVVFKXVV�:       Herr Collen Vixen Kelapile (Botsuana)  

 =ZHLWHU�$XVVFKXVV:       Herr Amrit Bahadur Rai (Nepal)  

 'ULWWHU�$XVVFKXVV:       Frau Katalin Annamária Bogyay (Ungarn)  

 )�QIWHU�$XVVFKXVV:       Herr Carlos Amorín (Uruguay)  

 6HFKVWHU�$XVVFKXVV:       Herr Milenko Esteban Skoknic Tapia (Chile)  

_______________ 

8 Nach Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus dem Präsidenten der 

Versammlung, den 21 Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse zusammen.  
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